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von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr und von 20.00 Uhr bis 8.00 Uhr. Weiters in der Ferienzeit 
vom 10.7. – 10.9. von 18.00 - 09.00  Uhr.  
 

c) die Benützung von Rasenmähern mit Verbrennungsmotoren und Rasentrimmern aller 
Art in Wohn- und Kurgebieten, in Siedlungen sowie in der Nähe von Wohngebäuden an 
Sonn- und Feiertagen überhaupt und an Werktagen in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 
Uhr und von 20.00 Uhr bis 8.00 Uhr. Weiters in der Ferienzeit vom 10.7. – 10.9. von 
18.00 - 09.00  Uhr.  

§ 3 
Gebietsbereich 

 
Die Bestimmungen des § 2 gelten für die Bauland-Kurgebiete und Sonderwidmungen 
sonstiger Freizeitwohnsitz in den Ortschaften Hochrindl, Hochrindl-Alpl, Hochrindl-Kegel 
und Hochrindl-Tatermann lt. angeschlossenem Lageplan. 
 

§ 4 
Strafbestimmungen 

 
Übertretungen dieser Verordnung sind gemäß § 4 des Gesetzes über die 
Anstandsverletzung und Lärmerregung von der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
bestrafen. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Die Verordnung tritt nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie angeschlagen wurde. 
 
Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der 

Gemeinde Albeck vom 29.07.2011, Zahl: 523/2011, außer Kraft. 

 

Die Bürgermeisterin: 

Anna Zarre eh. 

 

Amtstafel der Gemeinde Albeck: 

angeschlagen am: 01.04.2015  

abgenommen am: 15.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Verordnung wurde von der Kärntner 
Landesregierung gem. § 15 Abs. 1a K-AGO mit 
Schreiben vom 20.07.2015, Zahl: 21001-Gemris/22-2-
2015 aufsichtsbehördlich genehmigt. 
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